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Verwendete Abkürzungen
ASP: Artenschutzprogramm
BNatschG: Bundesnaturschutzgesetz
FFH-Gebiet: Flora-Fauna-Habitat-Gebiet
FNO: Flurneuordnung
GIS: Geographisches Informationssystem
hNB: Höhere Naturschutzbehörde
LaIS: Landschaftspflege-Informationssystem
LaIS-GIS: Landschaftspflege-Informationssystem mit Geogra-
phischem Informationssystem
LEV: Landschaftserhaltungsverband
LPR: Landschaftspflegerichtlinie
LUBW: Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Natur-
schutz Baden-Württemberg.
MaP: Managementplan für Natura 2000-Gebiete

NatSchG: Landesnaturschutzgesetz
ND: Naturdenkmal
NSB: Naturschutzbeauftragter
NSG: Naturschutzgebiet
RPS: Regierungspräsidium Stuttgart
RPS Ref. 56: Regierungspräsidium Stuttgart, Referat für Na-
turschutz und Landschaftspflege
SAV: Schwäbischer Albverein
SNF: Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg
uLB: Untere Landwirtschaftsbehörde
UM: Umweltministerium Baden-Württemberg
uNB: Untere Naturschutzbehörde
uLB: Untere Landwirtschaftsbehörde
VSG: Vogelschutzgebiet
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Vorwort
Der Landschaftserhaltungsverband kann das Haushaltsjahr 2023
erfolgreich abschließen. Im Bereich Landschaftspflege und Natur-
schutz konnten durch den LEV 125 einzelne Maßnahmen für rund
401.000 € realisiert werden. Finanziert wurden diese zum Großteil
über Landesmittel im Rahmen der Landschaftspflegerichtlinie, so-
wie über Eigenmittel des LEV und Ersatzgelder der Windkraft. Bei
letzteren unterstützt der LEV das Regierungspräsidium Stuttgart bei
der Umsetzung einiger Projekte, für die die Mittel durch die Stiftung
Naturschutzfonds verwaltet werden.
Zusätzlich gab es 2023 rund 290 laufende fünfjährige, EU-kofinan-
zierte Landschaftspflegeverträge mit einem jährlichen Auszahlungs-
betrag von rund 540.000 €.
Somit lag das Gesamtvolumen für Naturschutz- und Land-
schaftspflegemaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 bei etwa
941.000 €.

Die Umsetzung des landesweiten funktionalen Biotopverbunds,
der im Juli 2020 gesetzlich verankert wurde, war auch im Jahr 2023
ein zentraler Handlungsschwerpunkt des LEV. Nach der Pilotge-
meinde Blaufelden wurde 2023 eine weitere Biotopverbundpla-
nung im Landkreis Schwäbisch Hall für drei Gemarkungen der Ge-
meinde Rot am See fertiggestellt. In einigen weiteren Gemeinden
wurde die Erstellung der Planungen bereits beauftragt und begon-
nen. Essentiell für das Erreichen des gesetzlichen Ziels des Landes
und für die Herstellung eines funktionalen Biotopverbunds sind
schließlich auch die parallel zu den Planungen umgesetzten Maß-
nahmen. 2023 wurden hier rund 21.000 Euro durch den LEV um-
gesetzt, zusätzlich dazu rund 43.000 Euro für den Biotopverbund
im Vogelschutzgebiet Wallhausen.

Unerlässlich für die erfolgreiche Umsetzung von Landschaftspflege-
maßnahmen sind dabei die Partner des Verbandes. In erster Linie
sind hier die untere Naturschutz- und Landwirtschaftsbehörde und
das Referat 56 (Naturschutz und Landschaftspflege) des Regie-
rungspräsidiums Stuttgart zu nennen, mit denen die Maßnahmen
gemeinsam geplant und umgesetzt werden. Ebenso unterstützen
unsere Mitglieder, die Kommunen und die Fachgremien die Land-
schaftspflege. Ausschlaggebend ist schließlich aber das Engage-
ment und die tatkräftige Arbeit der Landwirte, Schäfer, Maschinen-
ringe und anderer Auftragnehmer, die vor Ort tätig werden und die
Maßnahmen auf der Fläche umsetzen – denn ohne diesen Einsatz
wäre der Erhalt unserer vielfältigen Kulturlandschaft und der wert-
vollen Schutzgebiete nicht möglich.

Der Stellvertretende Verbandsvorsitzende des LEV, Frank Harsch,
ist nach seinem Wechsel als Bürgermeister nach Engen am Boden-
see Ende des Jahres 2023 aus dem LEV-Vorstand ausgeschieden.
Als Nachfolger und Stellvertretenden Verbandsvorsitzenden dür-
fen wir Herrn Bürgermeister Dr. Sebastian Kampe (Rot am See)
begrüßen.

Auch in der Besetzung der Geschäftsstelle des LEV gab es 2023
wieder einige Änderungen zu verzeichnen. Sowohl Geschäftsführe-
rin Antonia Klein, als auch stellvertretende Geschäftsführerin Judith
Heller verabschiedeten sich im Frühjahr für zwei Jahre in Elternzeit.
Die Geschäftsführung übernimmt während Frau Kleins Abwesen-
heit ihre bisherige Stellvertretung Ronja Rosenstein. Zudem konn-
ten als Elternzeitvertretung zwei befristete Teilzeitstellen mit William
Tóth aus Schwäbisch Hall und Paul Gundel aus Rot am See besetzt
werden.

Im vorliegenden Bericht möchten wir Sie über die vielschichtigen
Tätigkeiten des LEVs im Haushaltsjahr 2023 informieren.

Landrat Gerhard Bauer

(Verbandsvorsitzender LEV)
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1 Haushalts- und Arbeitsbilanz
Auf den folgenden Seiten sind alle durch den LEV geplanten, orga-
nisierten und umgesetzten Landschaftspflegemaßnahmen aufge-
führt.

Der LEV kümmert sich um einmalige bzw. unregelmäßig stattfin-
dende Maßnahmen (z.B. Heckenpflege, Entbuschungen) und um
die dauerhafte Pflege von Biotopen sowie anderen naturschutzfach-
lich wichtigen Flächen in Form von fünfjährigen Verpflichtungen. Die
dauerhafte Pflege wird über EU- und Landesmittel finanziert. Die Fi-
nanzierung einmaliger Maßnahmen erfolgt über Landesmittel, LEV-
Eigenmittel sowie Ersatzgelder aus der Errichtung von Windkraftan-
lagen.

Maßnahmen über LEV-Eigenmittel
(Kreismittel & Mitgliedsbeiträge)

Über LEV-Eigenmittel werden vorwiegend die Maßnahmen geför-
dert, die über die LPR (Landschaftspflegerichtlinie) nicht förderfähig
sind. Der Landkreis Schwäbisch Hall stellt hierzu jährlich 25.000 €
bereit. Außerdem werden diese Mittel zur Bildungs-, Öffentlichkeits-
und Verbandsarbeit verwendet. Im vergangenen Haushaltsjahr wur-
den knapp 34.400€ an LEV-Eigenmitteln für 34 einzelne Land-
schaftspflegemaßnahmen verwendet. Die Mittel werden von LEV-
Kassierer Tom Schierlein über ein Girokonto bei der Sparkasse
Schwäbisch Hall-Crailsheim verwaltet.

Die Kosten der LEV-Geschäftsstelle (Büro, EDV, Druckkosten etc.)
werden direkt vom Landratsamt Schwäbisch Hall übernommen und
sind daher im Geschäftsbericht nicht gesondert aufgeführt.

Maßnahmen über Landesmittel

Die meisten Maßnahmen werden über die Landschaftspflegericht-
linie (LPR) durch Landesmittel gefördert.

Die Förderung des fünfjährigen Vertragsnaturschutzes (LPR Teil A)
ist EU-kofinanziert und macht mit einem Volumen von knapp
540.000 € verteilt auf rund 290 Landschaftspflegeverträge den
größten Anteil in der Landschaftspflege aus.

Jährlich fließt auch ein großes Volumen an Landesmitteln für ein-
malige Landschaftspflegemaßnahme (LPR Teil B-E) in die Schutzge-
biete des Landkreises. Die Landesmittel für die Einzelmaßnahmen
werden jährlich beim Regierungspräsidium Stuttgart beantragt.

Die Landesmittel außerhalb von Naturschutzgebieten werden der
unteren Naturschutzbehörde zugewiesen. Der LEV stellt dafür ein
Arbeitsprogramm auf, plant, koordiniert und organisiert die Maß-
nahmen vor Ort. Im Haushaltsjahr 2023 wurden 69 Maßnahmen
für knapp 252.200 € umgesetzt., davon flossen rund 21.000 € in
konkrete Maßnahmen zur Umsetzung des landesweiten Biotopver-
bunds.

Die Landesmittel für Maßnahmen in Naturschutzgebieten und im
Vogelschutzgebiet Wallhausen werden der höheren Naturschutzbe-
hörde (RPS, Ref. 56) zugewiesen. Auch hier unterstützt der LEV we-
sentlich bei der Planung, Koordinierung und Organisation von Maß-
nahmen. Es wurden hier 2023 insgesamt 18 Maßnahmen für
knapp 79.200 € umgesetzt.

Stiftung Naturschutzfonds

Neben der Umsetzung von Maßnahmen über LEV-Eigenmittel und
Landesmittel ist der LEV maßgeblich an der Planung und Umset-
zung von Maßnahmen involviert, welche über Ersatzgelder aus der
Errichtung von Windkraftanlagen finanziert werden. Die Gelder wer-
den durch die Stiftung Naturschutzfonds verwaltet. 2023 wurden
hier knapp 35.600 € in Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsi-
dium Stuttgart umgesetzt, bei dem die Trägerschaft der Maßnah-
men lag.
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1.1 Einmalige Maßnahmen

1.1.1 Mittelflüsse

1.1.2 Bilanz
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1.1.3 Entwicklung seit 2007

1.1.4 Kassenbericht – LEV-Vereinskonto
Landschaftspflegemaßnahmen werden über die Kostenstellen 100-110 (Einnahmen) und 200-210 (Ausgaben) abgewickelt (Maßnahmenta-
belle siehe Seiten 8-9). Die Kasse wurde von Herrn Bürgermeister Silberzahn und Frau Landes am 15.01.2024 geprüft.
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1.1.5 Tabelle - Einmalige Landschaftspflegemaßnahmen ‘23:  LEV-Eigenmittel



Haushalts- und Arbeitsbilanz Einmalige Maßnahmen

9



Haushalts- und Arbeitsbilanz Einmalige Maßnahmen

10

1.1.6 Tabelle - Einmalige Landschaftspflegemaßnahmen ‘23:   Landesmittel –außerhalb NSGs
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1.1.7 Tabelle -  Einmalige Landschaftspflegemaßnahmen ‘23: Landesmittel in NSGs und VSG
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1.1.8 Legende zu den Tabellen

1.2 Fünfjährige Maßnahmen – Vertragsnatur-
schutz

1.2.1 Mittelflüsse
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1.2.2 Bilanz Vertragsnaturschutz
Der Vertragsnaturschutz im Bereich LPR A (fünfjährige Verträge/Ver-
pflichtungen) umfasste im Jahr 2023 ein Gesamtvolumen von
knapp 540.000 €. Es gab 289 laufende Landschaftspflegeverträge
auf einer Fläche von rund 734 ha. Hinzu kamen 24 einjährige Ver-
träge nach LPR Teil B in einem Umfang von knapp 93.000 €.

1.2.3  Auslaufende Verträge 2023 und Umstellung ins An-
tragsverfahren

Im Jahr 2023 standen 42 unserer Landschaftsverträge nach LPR
Teil A mit fünfjähriger Laufzeit auf knapp 60 Hektar zur Verlänge-
rung an. Mit dem Umstieg in die neue GAP (Gemeinsame Agrarpoli-
tik)-Förderperiode 2023 trat auch eine neue Landschaftspflegricht-
linie in Kraft. Im Bereich 5-jähriger Vertragsnaturschutz nach LPR
Teil A gab es dabei einige Änderungen: 2023 wurden die bisherigen
Landschaftspflegeverträge in „Verpflichtungen“ überführt. Haupt-
unterschied ist der bürokratische Ablauf des Verfahrens, der in ein
Antragsverfahren überführt wurde. Anstelle des bisherigen Vertrags
bekommt der Antragsteller (vorher „Vertragsnehmer“) nun von der
UNB ein unterschriftsreifes Antragsformular zugesendet, welches
wiederum unterschrieben eingereicht werden muss. Anschließend
erhält der Antragsteller einen Förderbescheid, wodurch die Ver-
pflichtung gültig wird.

Der Ablauf für den Abschluss von Folgeverpflichtungen bei auslau-
fenden LPR A-Verträgen folgt nun folgendem Schema:

Abgesehen von diesen Formalitäten bleibt für die Bewirtschafter vor
Ort aber im Wesentlichen alles wie gehabt. Erfreulicherweise gab es
dazu noch Erhöhungen der Fördersätze, sowie die Neuerung, dass
die LPR-A Verpflichtungen zukünftig nicht mehr wie bisher abhängig
vom Bruttoflächenstatus der Fläche abschlossen werden, d.h. es
kann eine einzige Verpflichtung über Brutto- und nicht-Bruttofläche
abgeschlossen werden, welche sich auch während dem Verpflich-
tungszeitraum geringfügig ändern kann, ohne dass dies Rückforde-
rungen und Sanktionen nach sich zieht. Wie in vielen Bereichen gab
es leider Verzögerungen bei der technischen Umsetzung des gan-
zen Verfahrens. Das notwendige Landschaftspfleginformationssys-
tem (LaIS) 2.0 konnte bisher nicht zur Verfügung gestellt werden.
Die Neu- und Folgeverpflichtungen mit Laufzeit ab 2023 konnten im
Frühjahr noch mit einer Übergangslösung erstellt werden. Der Ab-
schluss der Folgeverpflichtungen der 2023 ausgelaufenen Verträge
zieht sich durch die Umstellung des Systems jedoch bis weit ins
Frühjahr 2024.

Die Möglichkeit, bestehende 5-jährige Verträge um 1 oder 2 Jahre
zu verlängern gab es 2023 aufgrund der Umstellung des Verfahrens
wie bereits im Jahr zuvor nicht, jedoch konnten wie bisher auch in
besonderen „Problemfällen“, beispielswiese Vertragsflächen, die
sich in einem Flurneuordnungsverfahren befinden, vorübergehend
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auch einjährige Verträge nach LPR Teil B abgeschlossen werden.
Diese werden dann nicht im Rahmen des Gemeinsamen Antrags,
sondern wie auch einmalige LPR B-Aufträge direkt über die Untere
Naturschutzbehörde an den Vertragsnehmer ausgezahlt.
Neben den regulär auslaufenden Verträgen sind noch Neuverpflich-
tungen mit einer Laufzeit ab 2024 geplant, für welche die Vorberei-
tungen wie die Dokumentation des aktuellen Zustands der Flächen
entsprechend den Erfolgskontrollen für auslaufende Verträge ge-
troffen wurden. Neu geplant sind beispielweise Verpflichtungen zur
Grünlandextensivierung im Rahmen der Biotopverbundplanungen
oder Buntbrachen auf Acker im Vogelschutzgebiet Wallhausen.

Vertragsnaturschutz: Schafe und Ziegen beweiden ein Naturdenkmal bei Merkelbach

Landschaftspflegeverträge im
Landkreis Schwäbisch Hall
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